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 Veröffentlicht am 23.11.1994

Norm

ABGB §364a

sbg BaupolG §10

WRG §39

Rechtssatz

Nimmt eine Baubehörde im Land Salzburg eine Bauanzeige zur Kenntnis, so hat dies nachbarrechtlich dieselben

Wirkungen wie eine Baubewilligung. Mit dieser Kenntnisnahme wird einer Änderung der natürlichen

Abflußverhältnisse die Willkürlichkeit genommen.
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